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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

D3 264355-0/2008 

Spruch 

GZ. D3 264355-0/2008/35E 
 

Im Namen der Republik 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Clemens KUZMINSKI als Vorsitzenden und die Richterin Mag. 
Ulrike SCHERZ als beisitzende Richterin im Beisein der Schriftführerin Marianne KIENAST über die 
Beschwerde des XXXX auch XXXX auch XXXX auch XXXX, StA. Russische Föderation (Tschetschenische 
Republik), gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.09.2005, Zl. 04 07.002-BAI, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 25.11.2008, zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX auch XXXX auch XXXX auch XXXX gemäß § 7 AsylG idF 
BGBI 126/2002 Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass XXXX auch XXXX auch XXXX 
auch XXXX damit Kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsbürger der Russischen Föderation und Angehöriger der tschetschenischen 
Volksgruppe, gelangte am 08.04.2004 nach Österreich und stellte noch am selben Tag einen Asylantrag. Am 
05.07.2005 wurde er vom Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, zunächst zum Fluchtweg und anschließend zu 
seinen Fluchtgründen einvernommen. Dabei gab er an, zunächst bei seinen Eltern in einem Einfamilienhaus 
gelebt und in der Landwirtschaft gearbeitet zu haben. Später habe er ein Handelsgeschäft gegründet und 
Kirschen nach Sibirien exportiert. Dies habe er bis zum ersten Tschetschenienkrieg gemacht. Durch diesen habe 
er seine Arbeit verloren. !996 habe er geheiratet und anschließend mit einem LKW ein Transportunternehmen 
gegründet, welches er bis zum zweiten Tschetschenienkrieg betrieben habe. Im XXXX sei er von den Russen 
verhaftet und ins Gefängnis nach XXXX gebracht und anschließend in ein anderes Gefängnis nach XXXX 
verlegt worden. Sie hätten ihn zwingen wollen, dass er mit ihnen zusammenarbeite. Nach zwei bis drei Monaten 
sei er freigelassen worden. Er sei deswegen freigelassen worden, weil der XXXX aus demselben Dorf wie sein 
Onkel mütterlicherseits stamme, welcher zu ihm Kontakte gehabt habe. Er habe gedacht, dass er auf Grund 
dieser Verbindung keine Probleme haben werde, das war auch bis Anfang 2003 so. Damals habe er seinen Onkel 
in XXXX per Autostopp besuchen wollen. Es hätten ihn daraufhin acht Personen aufgefordert, in ein Fahrzeug 
zu steigen und hätten ihm dabei Gewalt angedroht. Sie hätten ihn daraufhin in einen Stützpunkt des XXXX 
gebracht. Auch diesmal sei es seinem Onkel gelungen, ihn nach vier Tagen frei zu bekommen. Er habe weiterhin 
geglaubt, dass er in Zukunft keine Probleme haben werde. Im XXXX sei er jedoch von Leuten XXXX in seinem 
Haus verhaftet worden, welche für die Russen gearbeitet hätten und hätten sie ihn nach XXXX in ein Gefängnis 
gebracht und dort acht Tage festgehalten. Sie hätten ihn brutal geschlagen und gefoltert und versucht, ihn zu 
zwingen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, was er jedoch ablehnte; sie boten ihm auch Geld, im Konkreten 
insgesamt 2000 Dollar, für eine Zusammenarbeit. Als er dies wiederum ablehnte, drohten sie, ihn auf einem 
elektrischen Stuhl zu töten. Plötzlich brachten ihn die Leute nach draußen, er habe damals nicht gewusst, dass es 
seinem Onkel wiederum gelungen sei, ihn gegen Zahlung von 10.000 US-Dollar frei zu bekommen und hätten 
sie ihn dann mit einem Taxi nach Hause gebracht. Nach zwei Wochen sei sein Onkel gekommen und hätte ihn 
gefragt, ob er nunmehr bereit sei, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Als er dies verneinte, habe ihm sein 
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Onkel dringend geraten, nach Europa zu gehen, da er wisse, dass ihn diese Leute nicht mehr in Ruhe lassen 
würden. Seine Frau heiße XXXX. Er habe sie (nach moslemischen Ritus) am XXXX in XXXX geheiratet und 
standesamtlich hätten sie in XXXX geheiratet. Sie hätten einen Sohn XXXX und eine Tochter XXXX. Er habe 
in seinem Heimatland niemals strafbare Handlungen begangen und sein auch nicht politisch aktiv gewesen. 
Wenn er zurückkehre, bestünden nur zwei Möglichkeiten, entweder er arbeite für die Russen oder er werde 
getötet. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck, vom 02.09.2005, Zl 04 07.002-BAI, wurde unter 
Spruchteil I der Asylantrag vom 08.04.2004 gemäß § 7 AsylG abgewiesen, unter Spruchteil II. die Zulässigkeit 
der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die Russische Föderation gemäß § 
8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt und unter Spruchteil III. gemäß § 8 Abs. 2 AsylG der Asylwerber aus dem 
österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 
 

In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die Einvernahme zum Fluchtweg und anschließend die oben 
bereits wiedergegebene Einvernahme zu den Fluchtgründen dargestellt und sodann Feststellungen zu 
Tschetschenien und Tschetschenen in anderen Landesteilen der Russischen Föderation getroffen. In der Folge 
wurde beweiswürdigend insbesondere ausgeführt, dass der Antragsteller den Anforderungen für die 
Glaubhaftmachung seiner Fluchtgründe nicht entsprochen habe, zumal es sich bei seinen Behauptungen 
betreffend eine Verfolgung durch die Russen lediglich um vage Angaben handle und sei es nicht plausibel, dass 
russische Sicherheitskräfte mit Gewalt versucht hätten ihn zu einer Zusammenarbeit zu veranlassen, da die 
Tätigkeit eines Kollaborateurs in der Regel auf Freiwilligkeit und gegenseitigen Vorteilen und nicht auf Gewalt 
beruhe. Der Umstand, dass er seit 1999 keine (geregelte) Arbeit habe mehr finden können, lasse vielmehr den 
Schluss zu, dass die Ausreise einen anderen Grund als Furcht vor Verfolgung gehabt habe. Auch seine 
Rückkehrbefürchtungen würden dem Glaubhaftigkeitsanspruch nicht gerecht werden und hätten dem Vorbringen 
auch keine konkreten Anhaltspunkte oder Hinweise für behauptete Verfolgungshandlungen entnommen werden 
können. Es könne aus dem Auftreten und den Angaben des Antragstellers geschlossen werden, dass er den 
Antrag nur zum Zwecke der Aufenthaltserlangung in Österreich gestellt habe. 
 

Zu Spruchteil I. wurde insbesondere rechtlich begründend ausgeführt, dass im vorliegenden Fall keine 
Verfolgungshandlung aus Konventionsgründen erfolgt sei, sondern die Eingriffe in die Grundrechtssphäre des 
Antragstellers nur aus dem Grund erfolgt seien, um ihn zu einer Mitarbeit zu zwingen. Selbst unter der fiktiven 
Annahme, dass der vom Antragsteller vorgetragene Sachverhalt den Tatsachen entspreche, sei ihm daher kein 
Asyl zu gewähren gewesen. 
 

Zu Spruchteil II. wurde nach Darlegung der bezughabenden Rechtslage und Judikatur festgehalten, dass das 
Bestehen einer Gefährdungssituation im Sinne des § 57 Abs. 2 FrG bereits unter Spruchteil I. geprüft und 
verneint worden sei und dass das gesamte Vorbringen des Antragstellers nichts enthalte, was einen Hinweis auf 
eine Verfolgung oder Verfolgungsgefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG böte. Ein konkretes in der Person des 
Antragstellers gelegenes Merkmal, auf Grund dessen die Gefahr einer Bestrafung oder Erniedrigung in schwerer 
Form zwangsläufig zu erwarten wäre, sei nicht hervorgekommen. Ergänzend wurde ausgeführt, dass in der 
Russischen Föderation überdies derzeit keine dergestalt exzeptionelle Situation bestehe, wodurch eine 
Gefährdung im Sinne des Art. 2 und 3 EMRK indiziert wäre. Auf Grund der getroffenen Feststellungen könne 
auch nicht davon gesprochen werden, dass in der gesamten Russischen Föderation eine nichtsanktionierte 
ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen herrschen würde. Der 
Antragsteller habe auch nicht glaubhaft darstellen können, dass er bei einer Rückkehr in das in Frage kommende 
Gebiet in eine ausweglose Lage gerate. Die Behörde sei daher zur Ansicht gekommen, dass keine stichhaltigen 
Gründe für die Annahme bestünden, dass der Antragsteller im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung Gefahr liefe, in der Russischen Föderation einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder 
der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Zu Spruchteil III. wurde ebenfalls die bezughabende Rechtslage und Judikatur dargestellt und anschließend 
festgehalten, dass kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in 
Österreich vorliege, sodass die Ausweisung keinen Eingriff in Art. 8 EMRK darstelle. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller fristgerecht Berufung, (welche nunmehr als Beschwerde zu 
behandeln ist). Er führte darin nochmals aus, dass er erstmals im XXXX von den Russen verhaftet worden sei 
und diese ihn zwingen hätten wollen, dass er für sie arbeite, da er viele Widerstandskämpfer kenne und auch 
selbst Widerstandskämpfer unterstützt habe, indem er sie versteckt und ihnen Lebensmittel gegeben habe und sei 
er nur auf Grund der Kontakte seines Onkels zum XXXX freigekommen. Auch XXXX sei er wieder verhaftet 
worden. Ein drittes Mal sei er von der Gruppe XXXX verhaftet, drei Tage lang schwer misshandelt und ebenfalls 
unter Todesdrohung aufgefordert worden, für sie zu arbeiten. Seinem Onkel sei es gelungen, ihn für 10.000 US-
Dollar freizukaufen. Dies sei jedoch nur eine Kaution gewesen. Er hätte vier Wochen Bedenkzeit gehabt, ob er 
nun für diese arbeiten wolle oder nicht. Da er keinesfalls für sie hätte arbeiten wollen, sei er vor Ablauf der Frist 
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geflohen. Er sei in seiner Heimat in Lebensgefahr geschwebt, es seien seine asylrelevanten Güter in seiner 
Heimat ernsthaft gefährdet und aktuell bedroht. Er habe lediglich auf die gestellten Fragen geantwortet und sei es 
für ihn nicht möglich gewesen, zu erkennen, wie sehr er hinsichtlich seines Vorbringens ins Detail hätte gehen 
müssen. Die Behörde hätte ihn in Verwendung des § 28 AsylG anleiten müssen, dass er für die Entscheidung 
erhebliche Angaben mache oder lückenhafte Angaben vervollständige. Außerdem habe er keine Gelegenheit 
gehabt, zu den äußerst umfangreichen Länderfeststellungen Stellung zu nehmen und sei dadurch das 
Parteiengehör verletzt worden. Er beantrage daher eine weitere persönliche Einvernahme unter Beiziehung eines 
Dolmetschers, die Einholung von Stellungnahmen und allenfalls eines Gutachtens eines Sachverständigen für die 
Russische Föderation, damit er die Gefahrensituation, in der er sich in seiner Heimat befindet, nochmals 
ausführlich darlegen und die Berufungsbehörde von der Glaubwürdigkeit seines Vorbringens überzeugen könne. 
Eine innerstaatliche Fluchtalternative sei ihm im Staatsgebiet der Russischen Föderation nicht offen gestanden 
und wurde diesbezüglich auf Entscheidungen des UBAS verwiesen. Auch ein Vorbringen zum Refoulement 
wurde erstattet und beantragt die Gefährdungssituation, in die er sich bei einer Rückkehr in seine Heimat 
befinden würde, durch geeignete Recherchen zu erheben. Schließlich wurde auch ein Vorbringen zur 
Ausweisung erstattet. 
 

Gegen den Beschwerdeführer erfolgte mehrere Anzeigen, er wurde mit Urteil des Landesgerichtes XXXX 
wegen § 107 StGB zu einer Geldstrafe von 260 Tagessätzen und mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien vom XXXX wegen § 125 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sechs Wochen, bedingt auf eine Probezeit von 
drei Jahren verurteilt. Mit Schreiben vom 28.08.2007 gaben die Rechtsanwälte KOCHER & BUCHER ihre 
Vertretung bekannt und erstatteten gleichzeitig eine Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Über 
Ansuchen der damaligen Berufungsbehörde, des Unabhängigen Bundesasylsenates, wurde die Frist zur 
Nachholung des versäumten Bescheides bis zum 14.12.2008 verlängert. Mit Schreiben vom 15.10.2008 wurde 
nochmals um ehebaldigste Anberaumung eines Verhandlungstermines ersucht. Der Asylgerichtshof setzte eine 
solche für den 25.11.2008 an, wobei sich die Behörde erster Instanz für die Nichtteilnahme entschuldigen ließ. 
Gleichzeitig wurden zusammenfassende Feststellungen zur Lage in Tschetschenien und zur inländischen 
Fluchtalternative von Tschetschenen in Russland mit dem Stand September 2008 dem Parteiengehör unterzogen. 
Von der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme machten nur die Beschwerdeführervertreter Gebrauch, 
wobei auch andere Quellen und frühere Bescheide des UBAS zitiert wurden. Es sei daher auf Grund der 
Situation in Tschetschenien unzweifelhaft, dass dem Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
körperliche und psychische Misshandlungen drohten, die die Asylrelevanz bei weitem überschreiten würden, 
zumal er auch bereits Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen seien und stünde ihm auch keine inländische 
Schutzalternative in anderen Teilen der Russischen Föderation zur Verfügung. Der Beschwerdeführer leide 
überdies an einer posttraumatischen Belastungsstörung und sei eine Krankenbehandlung im Herkunftsstaat nicht 
gewährleistet. Zu der Beschwerdeverhandlung erschien der Beschwerdeführer in Begleitung einer Mitarbeiterin 
seiner ausgewiesenen Vertretung. Der beigezogene Tschetschenischdolmetscher stellte durch Einsichtnahme in 
die Geburtsurkunden der Kinder XXXX und XXXX fest, dass bei beiden Eltern als Volksgruppe Tschetschene 
bzw. Tschetschenin angegeben ist. Der Beschwerdeführer führte über Befragen durch den vorsitzenden Richter 
und die beisitzende Richterin Folgendes aus: 
 

VR: Welcher Volksgruppe und Religion gehören Sie an? 
 

BF: Ich bin Tschetschene und Moslem, ich gehöre dem XXXX an. 
 

VR: Wo sind Sie geboren? 
 

BF: Ich bin in XXXX geboren. 
 

VR: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt? Geben Sie dies genau an. 
 

BF: In XXXX. Ich war ein Jahr in XXXX und war dort auch gemeldet. Das war 1987-1988. Das war vor 
meinem Wehrdienst. 
 

VR: Haben Sie sonst noch einmal mehr als einige Wochen außerhalb von Tschetschenien, aber innerhalb der 
Russischen Föderation verbracht? 
 

BF: Zwei Jahre war ich beim Militär, das war von 1988-1990 in XXXX in Sibirien. Vor meiner Ausreise aus 
Tschetschenien, habe ich zwei Monate in Dagestan verbracht. Ich bin dann zurück nach Tschetschenien, habe 
mit meinen Eltern gesprochen und dann bin ich erst ausgereist. 
 

VR: Vorhalt: Ihre Frau hat angegeben, dass Sie vor Ihrer Flucht auch in Inguschetien aufhältig waren. 
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BF: Drei Tage und Nächte habe ich in Inguschetien verbracht. 
 

VR: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? 
 

BF: Elf Klassen Grundschule und dann hab ich eine Berufsschule für Schweißer ein Jahr lang besucht. 
 

VR: Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt? 
 

BF: Ein Jahr war ich als Schweißer tätig, danach hab ich Handel getrieben und da kaufte ich Kirschen in 
Tschetschenien und Dagestan und verkaufte sie in Sibirien. Die Kirschen transportierte ich mit dem Flugzeug, 
das war so ein gutes Geschäft, dass ich den Rest des Jahres nicht mehr arbeiten gehen musste. Das machte ich 
von 1992-1994. Nach dem Ende des ersten Krieges habe ich einen LKW gekauft und war selbstständig als 
Frächter tätig. Diese Tätigkeit habe ich bis zum Beginn des zweiten Krieges ausgeführt und dann habe ich keine 
Möglichkeit mehr gehabt zu arbeiten wegen des Krieges. 
 

VR: Wovon haben Sie dann gelebt? 
 

BF: Von meinen Ersparnissen, außerdem hatten meine Eltern ein Geschäft. Sie hatten mich unterstützt. Ich war 
der einzige Sohn in der Familie. Ich wohnte auch bei Ihnen. 
 

VR: Haben Sie sich in Tschetschenien politisch betätigt? 
 

BF: Nein, ich wollte es nicht. 
 

VR: Haben Sie an Demonstrationen teilgenommen? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Haben Sie selbst in einen der beiden Tschetschenien Kriege gekämpft? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Haben Sie die Rebellen auf irgendeiner Weise unterstützt? 
 

BF: Ja im ersten Krieg habe ich die Rebellen auf verschiedenster Weise unterstützt; ich kaufte Medikamente, 
Lebensmittel und warme Kleidung so weit es mir möglich war. Im zweiten Krieg habe ich die Rebellen nicht 
mehr unterstützt. 
 

VR: Hatten Sie wegen Ihres Engagements für den Tschetschenischen Widerstands, Probleme mit russischen oder 
mit Ihnen verbundenen Kräften? Schildern Sie dies chronologisch. 
 

BF: Ich wurde insgesamt dreimal mitgenommen. Beim ersten Mal wurde ich zwei bis drei Monate angehalten. 
Beim zweiten Mal war ich gerade bei Verwandten von meinen Mutter auf Besuch. Ich wurde unterwegs auf der 
Straße mitgenommen. Sie waren mit zwei Autos unterwegs, haben diese auf einmal gestoppt und verlangten von 
mir, dass ich in das Auto einsteige. Ich fragte, wieso soll ich in das Auto einsteigen sollte, dann sind alle von den 
beiden Autos ausgestiegen und ich musste einsteigen weil sie mich sonst geschlagen hätten. Bei diesen Mal 
wurde ich vier Tage und Nächte angehalten. Der Bruder meiner Mutter hat sich eingesetzt mich zu befreien und 
mit seiner Hilfe wurde ich auch befreit. Zwei oder drei Monate nach dieser Verhaftung wurde ich wieder 
mitgenommen. Dann sind Maskierte bei uns in das Haus eingedrungen, es war ca. fünf in der Früh. Sie haben 
meine Eltern weggestoßen, sie versuchten meine Verhaftung zu verhindern. Sie sprachen russisch, aber ich bin 
mir sicher, dass nicht alle Russen waren. Nach dem Akzent würde ich sagen, dass es Tschetschenen aus 
Dagestan waren. Bei diesen Mal wurde ich sehr brutal misshandelt. Ich wurde 12 Stunden lang geschlagen. Es 
haben sich mehrere Personen abgewechselt, die mich geschlagen haben. Ich kann mir heute gar nicht vorstellen, 
wie ich das überleben konnte. Sie fragten immer wieder, ob ich mit Ihnen zusammen arbeiten würde, sonst 
würde ich es bereuen, dass ich die Rebellen in ersten Krieg unterstützt habe. Sie fragten mich, ob ich die 
Rebellen von unserem Dorf kenne, und diejenigen Personen, die Waffen verkaufen. Danach konnte ich nicht 
stehen, weil ich geschlagen wurde. Sie trugen mich hinaus, da stand ein Auto Marke XXXX. Im Kofferraum sah 
ich Waffen und darauf lagen Uniformen und 2.000 Dollar. Sie machten mir ein Angebot: Wenn ich mit ihnen 
zusammenarbeite, bekomme ich monatlich 1.000 Dollar und für jeden Rebellen, den ich verrate noch 1.000 
Dollar dazu. Das habe ich nicht gleich verstanden und bekam Zeit um darüber nachzudenken. Ich bekam eine 
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Stunde um nachzudenken. Aber in 20-30 Minuten kamen sie wieder zu mir, ich wurde in das Auto gebracht. Ich 
bekam einen Sack über den Kopf, und dann dachte ich, dass sie mir das Angebot aus Spaß gemacht haben und 
dass sie mich irgendwohin bringen würden um mich zu töten. Ich glaube, dass ich ca. eine halbe Stunde lang in 
diesem Auto gesessen bin, dann sind drei Männer in das Auto eingestiegen. Ich wusste damals nicht, wo wir uns 
befanden. Dann sind wir Richtung der Fernstraße XXXX gefahren. Der Autolenker sagte mir, dass mir der Sack 
abgenommen wird. Dann hab ich den Lenker erkannt, er war ein Freund von meinem Onkel. Zu diesem 
Zeitpunkt arbeiteten sie für XXXX. Dann hat er mir 100 Rubel gegeben und ich bin dann mit einem anderen 
Auto nach XXXX gefahren. Dort bin ich in ein anderes Taxi eingestiegen und wurde nach Hause gebracht. Ich 
habe später erfahren, dass die Leute, die mich mitgenommen haben, XXXX unterstellt waren. Mein Onkel 
stammt aus XXXX, der Ort aus dem auch XXXX stammt. Mein Onkel hat mit XXXX gesprochen. Meine Eltern 
und auch mein Onkel haben Geld gesammelt, sodass ich befreit werden konnte. Es wurden 10.000 Dollar 
bezahlt. 
 

VR: Wann hat die erste, zweite und die dritte Verhaftung statt gefunden? 
 

BF: Die erste Festnahme fand im XXXX statt, und die zweite war im XXXX. Das dritte Mal war es XXXX. 
 

VR: Wie lang wurden Sie bei der dritten Verhaftung festgehalten? 
 

BF: Drei Tage. 
 

VR: Wurden Sie auch bei den ersten zwei Verhaftungen misshandelt? 
 

BF: Beim ersten Mal wurde ich nicht misshandelt und beim zweiten Mal wurde ich auch nicht misshandelt. Bei 
der zweiten Anhaltung wurde mir nichts vorgeworfen. Bevor mir was vorgeworfen werden konnte, wurde ich 
schon von meinen Onkel befreit. Mit mir gemeinsam wurden 50 Personen angehalten. 
 

VR: Wurde Ihnen für den Fall, dass Sie das Angebot zur Zusammenarbeit nicht annehmen sollte, konkret etwas 
gedroht? 
 

BF: Ja natürlich. Das kann ich nicht erzählen. Dass ich umgebracht und getötet werde, wäre gar nicht so schlimm 
gewesen, als dass ich erniedrigt werden würde. 
 

BR: Hat man auch Drohungen gegenüber Ihrer Familie ausgesprochen? 
 

BF: Ja, das habe ich von Ihnen gehört und werde ich auch nie vergessen. 
 

VR. Was sollte es für einen Sinn machen, Sie mit Gewalt zu einer Mitarbeit zu zwingen, wenn Sie dann immer 
ein "unsicherer Mitarbeiter" wären? 
 

BF: Wenn sie es wirklich wollen, können sie mich zwingen aus mir Informationen rauszuholen. Ich hatte einfach 
Glück, dass ich meinen Onkel hatte, der XXXX kannte. Zwei Wochen nach meiner Freilassung kam zu mir mein 
Onkel, er sagte dass XXXX ihn geschickt habe. Er sagte, wenn es keine Gründe dafür gegeben hätte, wäre ich 
nicht von XXXX Leuten mitgenommen worden. Mein Onkel sagte noch zu mir, dass ich für XXXX arbeiten 
sollte. 
 

VR: Wie haben Sie reagiert, als sie nochmals aufgefordert worden sind, für XXXX arbeiten? 
 

BF: Ich sagte meinem Onkel, dass ich weder für XXXX noch für XXXX arbeiten werde. 
 

VR: Was war der unmittelbare Anlass der Ausreise? 
 

BF: Nachdem ich dieses Angebot abgelehnt habe, sagte mir mein Onkel, dass er mich nicht mehr retten kann, 
und dass ich Tschetschenien verlassen sollte. Deswegen habe ich meine Heimat verlassen. Weil ich möglichst 
schnell ausreisen musste, habe ich meine Familie zu Hause gelassen. 
 

VR: Wann war das Gespräch mit Ihrem Onkel und wann haben Sie Tschetschenien verlassen? 
 

BF: Das Gespräch war kurz nach meine Freilassung im XXXX.Nach diesem Gespräch mit meinen Onkel fuhr 
ich nach Dagestan zu meiner Großmutter, dort habe ich mehr als zwei Monate verbracht. Dann suchte ich mir 
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ein Taxi, mit dem ich zu meinen Eltern zurückgekehrt bin. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und 
bin dann gleich ausgereist. Ich bin dann nach XXXX in Dagestan gefahren und am 31.12.2003 bin ich von 
XXXX nach Nazran in Inguschetien weiter gereist. In Inguschetien war ich zwei bis drei Tage. Dann suchte ich 
mir einen Schlepper und mit Hilfe dieses Schleppers kam ich nach Österreich. 
 

VR: Wenn Sie Dagestan am 31.12.2003 verlassen haben und nach Österreich am 08.04.2004 eingereist sind, wo 
waren Sie in der Zwischenzeit? 
 

BF: Am 08.01.2004 war ich zum ersten Mal in Österreich. Am nächsten Tag wurde ich in die Slowakei 
überstellt. Dann war ich auch 2,5 Monate in Deutschland. Von der deutschen Polizei wurde ich am 08.04.2004 
nach Österreich transferiert. 
 

VR: Was machen Sie in Österreich? 
 

BF: Ich bin ein Asylwerber. Ich habe viele Male versucht Arbeit zu finden. 
 

VR: Haben Sie gesundheitliche Probleme? 
 

BF: Ich habe Probleme mit meinen Beinen und ich werde von einem Arzt untersucht. Es gibt noch keinen 
Befund. Die Schmerzen habe ich seit fünf bis sechs Jahre. 
 

VR: Steht das mit irgendeinem Zusammenhang mit den Misshandlungen bei der letzten Anhaltung in 
Tschetschenien? 
 

BF: Ja das kann nur davon sein. Seit den Misshandlungen kommt auch manchmal Blut bei der Vorrichtung 
meiner Notdurft. 
 

VR: Haben Sie noch Verwandte und Freunde in Tschetschenien? 
 

BF: Ja, meine Eltern und meine Schwestern. 
 

VR: Haben Sie mit diesen Kontakt? 
 

BF: Ja, telefonischen Kontakt. 
 

BR: Lebt Ihr Onkel noch in Tschetschenien? 
 

BF: Ja. 
 

VR. Haben Sie von Ihren Verwandten irgendetwas Sie betreffendes gehört? 
 

BF: Ja, sie kamen auch nach meiner Ausreise zu uns und haben nach mir gefragt. 
 

VR: Wann war das zuletzt? 
 

BF. Als ich letzte Woche telefoniert habe, haben sie mir gesagt, dass ich vor zwei Monaten zuletzt gesucht 
wurde. Gleich nach meiner Ausreise kamen sie fast jeden Tag zu uns. Das dauerte zwei bis drei Monate lang. 
Dann kamen sie nur mehr ab und zu. 
 

VR: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie nach Tschetschenien zurückkehren würden? 
 

BF: Ich werde alles geben, um nicht nach Tschetschenien zurückzukehren. Wenn es der Fall sein würde, würde 
ich umgebracht werden. 
 

VR: Warum sollten Sie umgebracht werden, wenn Ihr Onkel offenbar über gute Beziehungen zu XXXX verfügt? 
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BF: Wenn XXXX das will, dann kann er auch meinen Onkel umbringen. Zwei Mal wurde ich schon mit seiner 
Hilfe befreit. Als ich das letzte Mal ablehnte für XXXX zu arbeiten, sagte mir mein Onkel, dass er mich nicht 
mehr retten könne. Deswegen bin ich hierher geflohen. 
 

VR: Könnten Sie irgendwo außerhalb von Tschetschenien, aber innerhalb der Russischen Föderation Leben? 
 

BF: Nein. Es gibt keine Garantie, dass ich irgendwo anders in Russland Ruhe haben werde. XXXX Leute sind 
überall in Russland. 
 

VR: Möchten Sie noch etwas vorbringen, was Ihnen für Ihren Asylantrag wichtig erscheint und Sie noch nicht 
erwähnt haben. 
 

BF: Über meine Fluchtgründe habe ich schon gesprochen. Ich möchte hier in Österreich arbeiten und für meine 
Kinder eine bessere Zukunft und hier ein normales Leben führen. Ich möchte mich bei Österreich bedanken, dass 
ich hier Zuflucht finden konnte. 
 

Abschließend führte der vorsitzende Richter aus, dass er bereits eine Auskunft bei ACCORD zu XXXX in 
Auftrag gegeben habe und eine Antwort innerhalb weniger Wochen zu erwarten sei, welche sodann im 
schriftlichen Wege dem Parteiengehör unterzogen werde. Von dieser Möglichkeit machten jedoch weder die 
Behörde erster Instanz noch der Beschwerdeführer Gebrauch. 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den zuständigen Senat wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers wird Folgendes festgestellt: 
 

Er ist Staatsbürger der Russischen Föderation und Angehöriger der tschetschenischen Volksgruppe und gehört 
dem XXXX an. Am XXXX wurde er in XXXX geboren. Die meiste Zeit lebte er in XXXX in Tschetschenien. 
Vor seinem Wehrdienst war er ein Jahr in XXXX aufhältig und seinen Wehrdienst leistete er von 1988 bis 1990 
in XXXX in Sibirien. Vor seiner Flucht war er zwei Monate in Dagestan und auf der Flucht einige Tage in 
Inguschetien aufhältig, sonst hielt er sich immer in Tschetschenien auf. Nach 11 Jahren Grundschule besuchte er 
eine Berufsschule für Schweißer. Diesen Beruf übte er nur kurz aus, anschließend betrieb er ein Handelsgewerbe 
und exportierte Kirschen aus Tschetschenien und Dagestan nach Sibirien. Durch den ersten Tschetschenienkrieg 
musste er diese Tätigkeit einstellen. Nach Ende des ersten Tschetschenienkrieges betrieb er das 
Transportgewerbe mit einem LKW. Durch den zweiten Tschetschenienkrieg war er jedoch nicht mehr in der 
Lage zu arbeiten. Er hat sich in Tschetschenien nicht politisch betätigt und auch nicht an Demonstrationen 
teilgenommen. Wenn er auch nicht in einem der beiden Tschetschenienkriege selbst aktiv gekämpft hat, hat er 
doch die tschetschenischen Rebellen auf vielfältige Weise unterstützt, zum Beispiel durch Medikamente, 
Lebensmittel und warme Kleidung, und zwar während des ersten Tschetschenienkrieges. Er wurde dreimal 
verhaftet, das erste Mal im XXXX, wo er zwei bis drei Monate angehalten wurde, ein zweites Mal wurde er im 
XXXX, anscheinend von sogenannten XXXX - auf einer Fahrt zu Verwandten - gestoppt und unter 
Gewaltdrohung aufgefordert, in ein Auto einzusteigen und vier Tage und Nächte angehalten, sowie über 
Intervention seines Onkels, der aus dem gleichen Ort wie XXXX stammte und diesen persönlich kannte, 
freigelassen. Einige Monate später, Anfang XXXX wurde er neuerlich von Maskierten, die in sein Haus 
eindrangen, verhaftet, obwohl seine Eltern versuchten, die Verhaftung zu verhindern. Er wurde von diesen 
Personen brutal geschlagen. Sie forderten ihn auf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, Namen von Rebellen aus 
seinem Dorf und Waffenverkäufer zu nennen, "ansonsten werde er es bereuen, dass er die Rebellen im ersten 
Krieg unterstützt habe". Es wurde ihm auch für die Zusammenarbeit Geld angeboten. Plötzlich sei ihm ein Sack 
über den Kopf gestülpt und sei er mit einem Auto weggebracht worden. Er habe später erfahren, dass die Leute, 
die ihn mitgenommen haben, XXXX unterstellt waren und dass sein Onkel insgesamt 10.000 Dollar für seine 
Freilassung bezahlt habe. Wenig später wurde er nochmals aufgefordert, für XXXX zu arbeiten. Er war jedoch 
weder bereit, für XXXX noch für XXXX zu arbeiten und teilte ihm sein Onkel mit, dass er in diesem Fall ihm 
nicht mehr helfen können und dass er Tschetschenien verlassen solle. Er fuhr daraufhin nach Dagestan, wo er 
sich zwei Monate bei seiner Großmutter aufhielt, kehrte kurz nach Tschetschenien zurück und gelangte erst am 
31.12.2003 über Inguschetien nach Österreich, wo er am 08.01.2004 erstmals eintraf. Anschließend wurde er in 
die Slowakei überstellt, dann hielt er sich zweieinhalb Monate in Deutschland auf und wurde von den deutschen 
Behörden am 08.04.2004 nach Österreich transferiert. Seine Eltern, seine Schwester und sein Onkel leben nach 
wie vor in Tschetschenien. Sie berichteten, dass er nach seiner Ausreise fast täglich gesucht wurde, dies ca. zwei 
bis drei Monate lang und dass auch später, bis vor zwei Monaten, nach ihm gesucht wurde. Er leidet unter 
Schmerzen in den Beinen, konnte jedoch keine ärztlichen Befunde vorlegen, ebenso wenig zu Blut, welches er 
seit seinen Misshandlungen in Tschetschenien in der Notdurft feststellen kann. Der Beschwerdeführer wurde 
mehrfach von der Polizei angezeigt und mit Urteil des Landesgerichtes XXXX wegen § 107 StGB zu einer 
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Geldstrafe von 260 Tagessätzen und mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom XXXX wegen § 
125 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sechs Wochen, bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren verurteilt. 
 

Zur Lage in Tschetschenien und zur internen Fluchtalternative von Tschetschenen in Russland wird Folgendes 
festgestellt: 
 

Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Die Tschetschenen sind bei 
weitem die größte der zahlreichen kleinen Ethnien im Nordkaukasus. Tschetschenien selbst ist (kriegsbedingt) 
eine monoethnische und monoreligiöse Einheit (93% der Bevölkerung sind Tschetschenen, fast alle sunnitische 
Moslems). 
 

In Tschetschenien hatte es nach dem Ende der Sowjetunion zwei Kriege gegeben. 1994 erteilte der damalige 
russische Präsident Boris Jelzin den Befehl zur militärischen Intervention. Fünf Jahre später begann der zweite 
Tschetschenienkrieg, russische Bodentruppen besetzten Grenze und Territorium der Republik Tschetschenien. 
Die Hauptstadt Grosny wurde unter Beschuss genommen und bis Januar 2000 fast völlig zerstört. Beide Kriege 
haben bisher 160.000 Todesopfer gefordert. Zwar liefern sich tschetschenische Rebellen immer wieder kleinere 
Gefechte mit tschetschenischen und russischen Regierungstruppen, doch seit der Ermordung des früheren 
Präsidenten Tschetscheniens, Aslan Maschadow, durch den russischen Geheimdienst FSB im März 2005 hat der 
bewaffnete Widerstand an Bedeutung verloren. 
 

Laut Präsident Putin ist mit der tschetschenischen Parlamentswahl am 27.11.2005 die Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung in Tschetschenien abgeschlossen worden. Dabei errang die kremlnahe Partei 
"Einiges Russland" die Mehrheit der Sitze. Beobachter stellten zahlreiche Unregelmäßigkeiten fest. Hauptkritik 
an der Wahl war u.a. die anhaltende Gewaltausübung und der Druck der Miliz (sog. "Kadyrowzy") gegen 
Wahlleiter und Wahlvolk. Nach dem Rücktritt seines Vorgängers Alu Alchanow im Februar 2007 hat der 
bisherige Ministerpräsident Ramzan Kadyrow am 05.04.2007 das Amt des tschetschenischen Präsidenten 
angetreten. 
 

Der von Russland unterstützte Präsident Ramzan Kadyrow verfolgt offiziell das Ziel, Ruhe, Frieden und 
Stabilität in Tschetschenien zu garantieren und den Einwohnern seines Landes Zugang zu Wohnungen, Arbeit, 
Bildung, medizinischer Versorgung und Kultur zu bieten. 
 

Neben der endgültigen Niederschlagung der Separatisten und der Wiederherstellung bewohnbarer Städte ist eine 
wichtige Komponente dieses Ziels die Wiederbelebung der tschetschenischen Traditionen und des 
tschetschenischen Nationalbewusstseins. Kadyrow fördert das Bekenntnis zum Islam, warnt allerdings vor 
extremistischen Strömungen wie dem Wahabismus. Er hat Kleidervorschriften eingeführt, die den 
Tschetscheninnen Kopftuch und mindestens knielange Röcke beim Betreten von staatlichen Institutionen 
verordnen. Medienkampagnen warnen vor Alkohol, Drogen und Tabak. Ein Kulturrat beurteilt neue Werke im 
Bereich Musik, Literatur, Theater u. ä. vor ihrer Publikation. Medien, die den Erziehungsauftrag nicht nach 
Kadyrows Vorstellungen erfüllen, werden kurzerhand geschlossen. Sufi Bruderschaften und tariqas verfügen 
über großen Einfluss in Tschetschenien. 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.03.2008 
 

1. Allgemeine Sicherheitssituation 
 

Auch wenn von offizieller russischer Seite betont wird, dass es in Tschetschenien zu einem "politischen Prozess" 
gekommen ist, finden laut neuestem Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 13.1.2008 in Tschetschenien 
weiterhin die schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Russischen Föderation statt. Diese Einschätzung 
wird von einer großen Anzahl von Klagen von Tschetschenen vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gestützt (20.350 anhängige Klagen gegen Russland insgesamt zum Zeitpunkt Februar 2008, 
bisher 24 Verurteilungen der Russischen Föderation wegen Tschetschenien). 
 

Den Machthabern in Russland ist es gelungen, den Konflikt zu "tschetschenisieren", das heißt es kommt nicht 
mehr primär zu offenen Kämpfen zwischen russischen Truppen und Rebellen, sondern zu Auseinandersetzungen 
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zwischen der Miliz von Ramzan Kadyrow und anderen "pro russischen" Kräften/Milizen - die sich zu einem 
erheblichen Teil aus früheren Rebellen zusammensetzen - einerseits sowie den verbliebenen, eher in der 
Defensive befindlichen Rebellen andererseits. Die bewaffneten Auseinandersetzungen konzentrieren sich auf 
entlegene Bergregionen. Die Ramzan Kadyrow unterstellten Bataillone "Ost" (Jamadajew) und "West" 
(Kakiew), umbenannt in "Süd" und "Nord", sind zwar formell den Bundesstrukturen untergeordnet, sie 
terrorisieren die Bevölkerung jedoch nicht weniger als die auswärtigen Einheiten. Den pro russischen Kräften ist 
es, auch durch Erpressung/Entführung von Familienangehörigen etc. gelungen, die Sicherheitslage im 
allgemeinen (jedenfalls in einigen Teilen Tschetscheniens, insbesondere Grosny) zu stabilisieren; auch ein 
wirtschaftlicher Aufschwung ist eingetreten (finanziert durch zT missbräuchlich verwendete russische 
Hilfe/Erpressungsgelder), der in der Regel aber nur einigen, insbesondere den pro russischen Kräften, zugute 
kommt. 
 

Der verkündete Frieden müsste eigentlich eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage mit sich bringen. Ob 
das tatsächlich der Fall ist, lässt sich aber nicht eindeutig bestätigen. 
 

Asylländerbericht Russland, 04.09.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 13.01.2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part I, Februar 2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.03.2008 
 

2. Verfolgungsgefahr 
 

2.1 Zivilbevölkerung 
 

Durch vielerlei Umstände kann es etwa möglich sein, ins Fadenkreuz der pro russischen Kräfte zu kommen 
(etwa auch durch private Streitigkeiten). Der russische Geheimdienst verfügt selbst weiterhin über zahlreiche 
Informationsquellen. Durch Bestechung kann es in seltenen Fällen aber sogar möglich sein, dass durch den 
Geheimdienst gesuchte Personen das Land verlassen können. 
 

Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen und die Presse berichten, dass sich auch nach 
Beginn des von offizieller Seite festgestellten "politischen Prozesses" erhebliche Menschenrechtsverletzungen 
durch russische und pro-russische tschetschenische Sicherheitskräfte gegenüber der tschetschenischen 
Zivilbevölkerung fortgesetzt haben. Dies sei häufig darauf zurückzuführen, dass reales Ziel der in 
Tschetschenien eingesetzten Zeitsoldaten, Milizionäre und Geheimdienstangehörigen Geldbeschaffung und 
Karriere sei. Zwar hat sich die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Tschetschenien mittlerweile stabilisiert. 
Razzien, "Säuberungsaktionen", Plünderungen und Übergriffe durch russische Soldaten und Angehörige der 
tschetschenischen Sicherheitskräfte, aber auch Guerilla-Aktivitäten und Geiselnahmen der Rebellen haben nach 
Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen und internationalen Organisationen deutlich abgenommen. 
Doch weisen Nichtregierungsorganisationen zugleich darauf hin, dass es nach wie vor zu willkürlichen 
Überfällen bewaffneter, nicht zuzuordnender Kämpfer, Festnahmen und Bombenanschlägen kommt. 
 

Noch immer kommt es im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen auch zu Angriffen auf die 
Zivilbevölkerung. Am 24.03.2007 kam es nach Berichten des US Departement of State dazu, dass drei Frauen 
durch einen lokalen Militärkommandanten im Bezirk Shatoy beschossen wurden. Erst Ende Jänner 2008 geriet 
ein Dorf unter Beschuss, als die russische Artillerie auf der Jagd nach Rebellen deren Zufluchtsort angriffen. 
Berichten zufolge sollen die Soldaten betrunken gewesen sein und Präsident Kadyrow hat diesen Vorfall als 
kriminellen Verstoß gegen die Militärdisziplin verurteilt, aber dennoch kann derartiges offensichtlich immer 
noch vorkommen. 
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Generell behauptet Kadyrow, dass bei der "Neutralisierung" der Rebellen keine Zivilisten behelligt werden. Im 
Gegenteil, gerade der Schutz der Zivilbevölkerung dient ihm als wichtiges Argument für eine verstärkte 
Konzentration der Sicherheitskräfte auf die Verfolgung von Mitgliedern illegaler bewaffneter Gruppierungen 
und ihrer Unterstützer. Es sind aber gerade die von Ramzan Kadyrow persönlich kommandierten "Kadyrowzy", 
denen besonders viele Folter- und Misshandlungsvorwürfe, auch von Zivilisten, gelten. Im April 2007 übergab 
Kadyrow die Kontrolle dem föderalen Innenministerium und löste das Antiterrorzentrum auf. 
Menschenrechtsgruppierungen kritisieren jedoch, dass die Truppen nach wie vor Kadyrow treu seien. Weiters 
werden die Bataillone "Wostok" und "Sapad" für Menschenrechtsverletzungen im Nordkaukasus verantwortlich 
gemacht, sowie die Untersuchungshaftanstalt des ORB-2, eine Abteilung des russischen Innenministeriums für 
Operationen bzw. Ermittlungen in den südlichen Regionen der Föderation. 
 

Seit Anfang 2007 hat sich laut Angaben der Menschenrechtsorganisation Memorial die Menschenrechtslage in 
Tschetschenien gebessert, insbesondere haben die Fälle des "Verschwindenlassens" erheblich abgenommen. 
Wurden 2006 noch 187 Entführungen von Memorial registriert, ist die Zahl seit Anfang 2007 bis Mitte 
September 2007 auf 25 Fälle zurückgegangen. Diese Tatsache wird auch in offiziellen Statistiken bestätigt, was 
nicht weiter verwundert. Memorial erklärt diese Tatsache damit, dass Präsident Kadyrow seinen 
Sicherheitskräften, den "Kadyrowzy", die Anweisung gegeben habe, mit den Entführungen aufzuhören. Dies 
bestätigt die Annahme von Human Rights Watch, nach der seit 2004/2005 diese Gruppe die Hauptverantwortung 
für Verschleppungen trägt. Die Regierung sieht dies als einen Erfolg ihrer 2004 gestarteten Initiativen zur 
Verbesserung der Sicherheitslage und Maßnahmen, die das Vorgehen der Truppen nachvollziehbarer machen 
sollten. Das US State Department berichtet jedoch, dass Menschenrechtsorganisation davon ausgehen, dass die 
Angehörigen von verschwundenen Personen aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen keine Anzeige erstatten. So 
gebe es zahlreiche Vorfälle, bei denen maskierte, bewaffnete Männer in Wohnungen eingebrochen seien und 
Zivilisten verschleppt hätten. 
 

Der tschetschenische Parlamentspräsident Abdurachmanow bestätigte am 01.07.2007, dass die Zahl der 
verschwundenen Personen ursprünglich bei etwa 5.500 gelegen habe, doch habe nach erfolgten Überprüfungen 
das Schicksal von über 1.000 Personen geklärt werden können. Nach Angaben des tschetschenischen 
Ombudsmanns Nuchaschijew galten am 11.07.2007 noch 2.700 Personen als offiziell vermisst. Man gehe davon 
aus, dass viele der vermissten Personen tot und in anonymen Gräbern bestattet worden seien. Um die Identität 
der Toten klären zu können, soll nach Angaben des tschetschenischen Ombudsmanns Nuchaschijew Präsident 
Kadyrow im Juli 2007 den Kauf eines Speziallabors angeordnet haben. 
 

Zu Folge von Berichten von Memorial kam es 2007 wiederum zu Sicherheitskontrollen, bekannt als "zachistik". 
Im April und Mai 2007 führten sowohl föderale als auch lokale Truppen derartige Kontrollen in Malgobek und 
in den benachbarten Republiken durch. 
 

Folter bleibt ein drängendes Problem. Sie erfolgt willkürlich und unvorhergesehen, ein Muster ist nicht 
erkennbar. Der Menschenrechtskommissar des Europarats Thomas Hammarberg kritisierte nach einem Besuch 
in Tschetschenien Ende Februar/Anfang März 2007 Folter im ORB-2 (Operatives Fahndungsbüro 2, Teil des 
Föderalen Innenministeriums). Auch Präsident Kadyrow gab Mitte März 2007 öffentlich Folter im ORB-2 zu. 
Memorial werden weiterhin aktuelle Fälle von Folter sowohl im ORB-2 als auch durch eine spezielle Einheit des 
tschetschenischen Innenministeriums gemeldet. Wenn auch die Zahl der Verschleppungen und extralegalen 
Tötungen im letzten Jahr deutlich abgenommen hat, hat sich an deren Stelle eine neue Rechtsverletzung 
verbreitet - die künstliche Konstruktion von Straftatbeständen, zu denen dann mittels Folter Geständnisse 
erzwungen werden. Unter Folter unterschriebene Geständnisse werden nach Erkenntnissen von Memorial 
regelmäßig in Gerichtsverfahren als Grundlage von Verurteilungen genutzt. 
 

Schwere Verbrechen und Vergehen werden auch von Seiten verschiedener Rebellengruppen begangen. Neben 
den Aufsehen erregenden Terroranschlägen gegen die Zivilbevölkerung (Beslan) werden bei vielen Aktionen 
gegen russische Sicherheitskräfte Opfer unter der Zivilbevölkerung bewusst in Kauf genommen. Auch werden 
den Rebellen Exekutionen und Geiselnahmen von Zivilisten in den von ihnen beherrschten Gebieten und 
Ortschaften vorgeworfen. Außerdem verüben die Rebellen gezielt Anschläge gegen Tschetschenen, die mit den 
russischen Behörden zusammenarbeiten. 
 

Die strafrechtliche Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen ist unzureichend, sodass nach Ansicht von 
Nichtregierungsorganisationen ein "Klima der Straflosigkeit" entstanden sei. Bisher gibt es nur sehr wenige Fälle 
von Verurteilungen. Im April 2006 verurteilte ein Gericht in Rostow den Vertragssoldaten Kriwoschenok zu 18 
Jahren Haft wegen der Erschießung dreier tschetschenischer Zivilisten im November 2005. Im Juni 2007 
verurteilte dasselbe Gericht vier Offiziere in der "Sache Ulman" zu 9, 11, 12 und 14 Jahren Haft wegen 
Erschießung von sechs tschetschenischen Zivilisten im Dezember 2002. Drei der Verurteilten sind allerdings 
untergetaucht. Personen, die den Staat wegen Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen wollten, 
wurden weiterhin belästigt. Kläger vor dem EGMR verschwanden spurlos bzw wurden getötet, was den EGMR 
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zu einer kritischen Äußerung in seiner Entscheidung im Fall Alikhadzhiyeva gg. Russland vom 5.7.2007 
veranlasste. 
 

Asylländerbericht Russland, 04.09.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 13.01.2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.03.2008 
 

2.2 Rebellen und deren Familienangehörige 
 

Innerhalb der Rebellen ist es zu einer Spaltung in zwei Gruppen gekommen. Während einige Gruppierungen 
nach wie vor am Ziel der Ausrufung der tschetschenischen Republik Itschkerien festhalten, kämpft die Mehrheit 
für die Errichtung des im Herbst 2007 durch Dokka Umarow ausgerufenen Emirats und eines islamischen 
Staates. 
 

Nach wie vor sind die Rebellen bzw. Personen, die für Rebellen oder deren Sympathisanten gehalten werden, 
einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, in bewaffnete Auseinandersetzungen zu geraten, festgenommen, 
verschleppt, verhört, gefoltert und ermordet zu werden. 
 

Trotz der Tötung der Separatistenführer Aslan Maschadow im März 2005 und Abdelchalim Saidullajew im Juni 
2006 sowie des "Top-Terroristen" Schamil Bassajew im Juli 2006 gibt es laut Schätzungen der lokalen 
tschetschenischen Sicherheitskräfte weiterhin einige hunderte Rebellen in den Bergregionen Tschetscheniens, 
die vor allem Anschläge auf Sicherheitskräfte verüben. Der russische Armeegeneral Krivonos nannte am 
11.05.2007 eine Zahl von noch 300 aktiven Kämpfern. Eine dauerhafte Befriedung der Lage in Tschetschenien 
ist somit noch nicht eingetreten. Die Aktivitäten der tschetschenischen und föderalen Sicherheitskräfte gegen die 
Rebellen, insbesondere in den tschetschenischen Grenzgebieten zu den nordkaukasischen Nachbarrepubliken, 
wurden auch 2007 fortgesetzt. Seit 1999 forderte der Konflikt erhebliche Opfer: 10.000-20.000 getötete 
Zivilisten (Angaben der russischen Menschenrechtsorganisation "Memorial"), 5.000 bis 7.000 getötete und ca. 
18.000 verletzte Angehörige der Sicherheitskräfte (Zahlen des Verteidigungsministeriums, die teilweise 
widersprüchlich sind). 
 

Die Rebellen und ihre Unterstützer werden im Zuge von Spezialoperationen "neutralisiert", die von den unter 
direktem Befehl von Ramzan Kadyrow stehenden Sicherheitskräften sowohl in den Bergregionen, als auch in 
städtischen Gebieten durchgeführt werden. In der Zeit um den Jahreswechsel 2007-2008 wurden bei solchen 
Operationen mindestens 16 Rebellen und Sicherheitskräfte getötet, mindestens 49 Personen in Grosny verhaftet, 
zwei sind verschwunden. Es kam zu sechs bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Rebellen und 
Sicherheitskräften, sowie zu Anschlägen auf letztere. 
 

Im gesamten Jahr 2007 wurden laut tschetschenischem Innenministerium über 70 Rebellen getötet und 325 
verhaftet, 139 Bandenmitglieder haben sich freiwillig ergeben, und die Zahl der Anschläge hat sich um 72% 
reduziert. Das Innenministerium hat 82 seiner Mitarbeiter verloren. 
 

Nach Beobachtungen des Berichterstatters der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist die 
Geiselnahme von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen, um sie zur Aufgabe zu zwingen, eine neue 
besorgniserregende Entwicklung. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des Feldkommandeurs und ehemaligen 
tschetschenischen Verteidigungsministers Magomed Chambijew, welcher sich am 03. März 2004 in die Hände 
der Sicherheitskräfte Ramzan Kadyrows begab, nachdem etwa 20 seiner Angehörigen zuvor festgesetzt worden 
waren. Im Dezember 2004 wurden acht Verwandte des früheren Präsidenten Aslan Maschadow, darunter eine 
Schwester und zwei Brüder, entführt, vermutlich von Angehörigen der Sicherheitstruppe von Ramzan Kadyrow. 
Sieben von ihnen wurden am 31. Mai 2005 wieder freigelassen; ein Neffe befindet sich noch wegen angeblicher 
Zugehörigkeit zu einer illegalen bewaffneten Gruppe in Haft. Ramzan Kadyrow, damals erster stellvertretender 
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Ministerpräsident Tschetscheniens, hat sich öffentlich für gesetzliche Regelungen ausgesprochen, die die 
Strafverfolgung von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen ermöglichten. 
 

Nach Informationen von Frau Dzeitova, Direktorin von VESTA (NGO), werden Familienangehörige von 
früheren Kämpfern (des ersten Tschetschenienkrieges) nicht mehr verfolgt. Es gibt jedoch private Fälle von 
Blutrache, von der alle männlichen Verwandten betroffen sein können. Frauen, Kinder und ältere Menschen 
seien davon jedoch ausgenommen. Mit Ausnahme eines vorsätzlichen oder besonders brutalen Mordes ist auch 
der Freikauf von der Blutrache möglich. 
 

Am 22.09.2006 beschloss die Duma eine neue Amnestieverordnung. Sie erfasst Vergehen, die zwischen dem 
13.12.1999 und dem 23.09.2006 im Nordkaukasus (Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien, 
Tschetschenien, Nordossetien, Karatschajewo-Tscherkessien, Gebiet Stawropol) begangen wurden. De facto 
wurde die Amnestie jedoch durch Präsident Kadyrow bis zum 15.06.2007 verlängert. Die Amnestie gilt sowohl 
für Rebellen ("Mitglieder illegaler bewaffneter Formationen", sofern sie bis zum 15.01.2007 die Waffen 
niederlegen) als auch für Soldaten, erfasst aber keine schweren Verbrechen (u.a. nicht Mord, Vergewaltigung, 
Entführung, Geiselnahme, schwere Misshandlung, schwerer Raub; für Soldaten: Verkauf von Waffen an 
Rebellen). Nach Mitteilung des Nationalen Antiterror-Komitees haben sich bis zum Stichtag insgesamt 546 
Rebellen gestellt. Etwa 200 Rebellen waren angeblich an Sabotage und Terroraktionen beteiligt, nahezu alle 
sollen einer illegalen bewaffneten Gruppe angehört haben. Es handelt sich jedoch um keine Amnestie im 
westeuropäischen Verständnis. Die Leute ergeben sich alle aus mehr oder minder großem Zwang, aber nicht, 
weil es Bemühungen um Versöhnung und Reintegration gibt. 
 

"Memorial" kritisierte jedoch, dass wegen der zahlreichen Ausschlussgründe nur diejenigen in den Genuss der 
Amnestiebestimmungen kommen werden, die "in den Bergen Herbarien angelegt oder Grütze gekocht haben", 
nicht jedoch Personen, die effektiv an den Kämpfen teilgenommen haben. Zudem drohe selbst Amnestierten eine 
spätere strafrechtliche Verfolgung, wenn neue Elemente auftauchen. Unabhängige Medien befürchten auch im 
Hinblick auf Chambijew und andere ehemalige Funktionsträger, dass erneut nur "große Fische" begnadigt und in 
die staatlichen Strukturen integriert würden, Kleine aber leer ausgingen. Ramzan Kadyrow nutzte die Amnestie, 
um sich als Garant persönlicher Sicherheit und Zentrum einer tschetschenischen Sammlungsbewegung zu 
profilieren. Folgerichtig wurde er nach Abschluss der Kampagne auch zum Präsidenten der Teilrepublik ernannt. 
Er trägt somit persönlich Verantwortung nicht nur für den Wiederaufbau der Infrastruktur und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, sondern auch für die weitaus schwierigere gesellschaftliche Erneuerung. 
 

Asylländerbericht Russland, 04.09.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 13.01.2008 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Russische Föderation Menschenrechtslage und Politik, 
Tschetschenienkonflikt, Juli 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.03.2008 
 

3. Innerstaatliche Fluchtalternative 
 

Außerhalb der tschetschenischen Republik ist die Registrierung von Tschetschenen (noch) immer ein großes 
Problem. 
 

Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Übergangsunterkünften in der russischen Teilrepublik 
Inguschetien sind unter allen Aspekten schwierig. Inguschetien und das russische 
Katastrophenschutzministerium können nur ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe leisten und sind mit der 
Versorgung der Flüchtlinge überfordert. Hinzu kommt die sich in Inguschetien im Vergleich zu den letzten 
Jahren rapide verschlechternde Sicherheitslage. Zwar richten sich die meisten Angriffe auf Sicherheitskräfte, 
doch berichtet UNHCR von Übergriffen auf Arbeitsmigranten in Inguschetien. Die Situation in Dagestan ist 
ebenso schlimm, sodass in diesen beiden Nachbarrepubliken nach Einschätzung des UNHCR nicht vom 
Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative gesprochen werden kann. 
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Die Lage der Tschetschenen in der übrigen Russischen Föderation hat sich nicht verbessert. Die Russische 
Regierung benützt nach wie vor ihre eigene Definition der "Zwangsmigranten", anstelle des UNO-Begriffs IDP. 
Ersterer muss von einer Region der Föderation in eine andere migriert sein, womit alle innerhalb von 
Tschetschenien Vertriebenen ausgeschlossen sind. Außerdem gehören Opfer von Menschenrechtsverletzungen, 
von Übergriffen durch Sicherheitskräfte, etc. nicht zu den "Zwangsmigranten". Russland hat bisher 13.000 
ethnische Russen, Armenier und Juden aus Tschetschenien als "Zwangsmigranten" anerkannt. Ethnischen 
Tschetschenen wird dieser Status jedoch systematisch verweigert. Nur "Zwangsmigranten" können jedoch legal 
arbeiten oder Grundstücke erwerben und nur sie haben Zugang zum Gesundheits- und Bildungswesen, sowie zu 
Altersrenten. 
 

Artikel 27 der russischen Verfassung garantiert jedem Bürger das Recht auf Bewegungsfreiheit und das Recht 
seinen Wohnort zu wählen. Dieses Recht kann jedoch durch einfache Gesetze gemäß Art 55 der Verfassung 
beschränkt werden. Das aus Sowjetzeiten stammende sogenannte "Propiska"-System, nachdem an jedem neuen 
Wohnort ein Registrierungsgesuch eingereicht werden musste, ist offiziell abgeschafft worden. An die Stelle des 
Propiska-System ist die Benachrichtigung der Behörden über die Wohnsitznahme getreten (Gesetz Nr 5242-1) 
wobei zwischen vorübergehendem (bis zu 90 Tagen) und permanentem Wohnsitz unterschieden wird. Zur 
Registrierung muss ein Inlandsreisepass und ein Kauf- bzw Mietvertrag vorgelegt werden, wobei Tschetschenen 
bei der Wohnungssuche auf Grund der vorherrschenden Ressentiments benachteiligt sind. Faktisch wird jedoch 
das Propiska System, entgegen den Entscheidungen des russischen Verfassungsgerichtshofes, weiterhin 
angewendet bzw die Registrierung eines vorübergehenden Wohnsitzes verweigert. Grundsätzlich betrifft dies 
zwar alle Einwohner, Tschetschenen sind jedoch überproportional stark diskriminiert, indem ihnen oft die 
Niederlassung verweigert wird. Die Anmeldung ist jedoch Voraussetzung für Zugang zum Arbeitsmarkt, 
Schulbildung, Gesundheitsversorgung und anderen sozialen Rechten. Menschen, die sich illegal aufhalten haben 
auch ein größeres Risiko, bei Ausweiskontrollen belästigt zu werden. 
 

In den Regionen Moskau, Krasnador und Kabardino-Balkaria bestehen überdies (verfassungswidrige) Gesetze, 
die die Freiheit der Wohnsitzwahl beschränken. Nach einem Bericht des russischen Generalbevollmächtigten für 
Menschenrechte, Oleg Mironov, vom 15.9.2000, war die Ankunft aus einer anderen Region bzw einem anderen 
Staat ohne vorangehende Bindung an die Region, in der sich der Betroffene nunmehr niederlassen will, einer der 
häufigsten Gründe, die Registrierung zu versagen. 
 

Svetlana Gannuskina, die Leiterin der Organisation "Migration und Recht" und Mitglied von "Memorial", 
kommt deshalb in ihrem jüngsten Bericht wiederholt zum Schluss: "In der Tschetschenischen Republik gibt es 
keinen minimalen Schutz für die Bewohner. Für aus Tschetschenien stammende Menschen gibt es in Russland 
keine inländische Fluchtalternative. [...] Ich bin davon überzeugt, dass jeder aus Russland kommende 
Tschetschene die Voraussetzung zur Gewährung des Flüchtlingsstatus nach Artikel 1 der Konvention der UNO 
von 1951 hat, da er in Russland nicht vor Diskriminierung und Willkür geschützt wird". 
 

Die Ausstellung von Registrierungsdokumenten ist oftmals (auch für Nicht-Tschetschenen) nur gegen 
Bestechung möglich. Allgemein wurde die Informationslage über diese Frage (Lebensbedingungen von 
Tschetschenen in anderen Teilen der Russische Föderation) als nicht ausreichend angesehen. 
 

Der Umstand, dass zahlreiche Tschetschenen bei der Flucht aus der Heimat vor 1997 ihre 
Rentenberechtigungsscheine nicht mitgenommen haben, berauben praktisch alle Rentner und Invaliden aus 
Tschetschenien der Möglichkeit, ihre Rente ausbezahlt zu bekommen. 
 

Informationen über Suche nach Arbeitskräften und erleichterte Aufnahme von Neuankömmlingen stehen solche 
über Ablehnung "kaukasischer" Personen (die auch politisch instrumentalisiert wird) entgegen. 
 

Die Bevölkerung begegnet Tschetschenen größtenteils mit Misstrauen. Hier wirken sich latenter Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in Teilen der russischen Bevölkerung und insbesondere die negative Wahrnehmung der 
Tschetschenen aus. Berichte über Kontakte der tschetschenischen Rebellen zu den Taliban und Osama Bin 
Laden, die Geiselnahme 2002 in Moskau und die Anschläge 2004 haben dies noch verstärkt. 
 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass ob eine Ansiedlung in anderen Teilen der Russischen 
Föderation möglich ist, bei Fehlen staatlicher Verfolgung im Einzelfall zu prüfen ist. Dabei spielen angesichts 
von möglichen Schwierigkeiten bei der Registrierung ein Netzwerk von Verwandten und Bekannten sowie die 
Möglichkeit der Kontaktierung von NGOs eine Rolle. Nicht registrierte Tschetschenen können allenfalls in der 
tschetschenischen Diaspora innerhalb Russlands überleben, wobei wiederum Faktoren wie Geld, 
Familienanschluss, Ausbildung und russische Sprachkenntnisse relevant sein können. Für arbeitsfähige 
Menschen hat sich die Möglichkeit der Teilnahme am Arbeitsmarkt in anderen Teilen Russlands jedoch erhöht. 
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Accord Auskunft vom 13.09.2005 zur Situation von Tschetschenen außerhalb des Nordkaukasus 
 

Accord und UNHCR, Summary of the Accord-UNHCR country of origin information seminar, 18.10.2007 
 

Asylmagazin, Schwerpunkt: Tschetschenien - Tschetschenien Anfang 2008 - Eine Auswertung aktueller 
Informationen, März 2008 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 
einschließlich Tschetschenien, vom 13.01.2008 
 

Bundesasylamt, Chechen Republic: Information about the country and situation of Chechens in the Russian 
Federation Part II, Februar 2008 
 

Bundesasylamt, Mitschrift des Besuches von Frau Leila Dzeitova (Direktorin von VESTA) 
 

US State Department, Russia, Country Reports on Human Rights Practices 2007 vom 11.03.2008 
 

(....) Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Die allgemeinen Feststellungen zu Tschetschenien sind einer zusammenfassenden Dokumentation des 
Asylgerichtshofes vom September 2008, in denen auch die bezughabenden Primärquellen genannt wurden, 
entnommen und welche auch dem Parteiengehör unterzogen wurde. Während die Behörde erster Instanz von der 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme nicht Gebrauch machte, verfasste die anwaltliche Vertretung des 
Beschwerdeführers eine sehr ausführliche Stellungnahme, in der auch auf andere Quellen und Judikatur des 
Unabhängigen Bundesasylsenates Bezug genommen wurde, die jedoch zusammenfassend zu keinen fundamental 
anderen Schlüssen bzw. einer anderen Einschätzung der aktuellen Lage als der Asylgerichtshof gelangte. 
 

Die ergänzenden Feststellungen zu XXXX (und seinen Brüdern) sind einer diesbezüglichen aktuellen Auskunft 
des Projektes ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation) 
entnommen, in der ebenfalls die Primärquellen zitiert wurden und zu der im Rahmen des Parteiengehörs keine 
Stellungnahme abgegeben wurde. 
 

Die Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur tschetschenischen Volksgruppe, welche im Übrigen auch von der 
Behörde erster Instanz nicht in Zweifel gezogen wurde, ergibt sich insbesondere auch aus den Geburtsurkunden 
der beiden Kinder des Beschwerdeführers, in denen eindeutig als Volksgruppe des Beschwerdeführers 
"Tschetschene" verzeichnet ist. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
die wiederum der VwGH-Judikatur entnommen wurden). 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die 
nötige Mitwirkung verweigert. 
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Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem 
Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z. B. VwGH vom 24.6.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.5.1999, 
98/20/0505, u. v.a.m.). 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers - auch schon vor der ersten Instanz - ist - entgegen den Auffassungen 
des Bundesasylamtes - aus der Sicht des Asylgerichtshofes schon vergleichsweise konkret und detailliert und ist 
im Übrigen eine gute Konsistenz zwischen den erst- und zweitinstanzlichen Angaben des Beschwerdeführers 
festzustellen. Sehr konkret und detailliert konnte der Beschwerdeführer seine zweite und insbesondere seine 
dritte Anhaltung und die Umstände seiner Freilassung darlegen. Gewissen Differenzen zwischen erst- und 
zweitinstanzlicher Einvernahme sind jedoch insoferne festzustellen, als der Beschwerdeführer bei der 
Berufungsbehörde nicht erwähnte, dass er bereits bei der ersten Verhaftung aufgefordert wurde, für die Russen 
zu arbeiten, ebenfalls nicht (ausdrücklich), dass ihn XXXX beim zweiten Mal festnahmen, auch das Geldanbot 
bei der dritten Verhaftung differiert etwas. Wenn es die Behörde erster Instanz als unplausibel ansieht, dass 
jemand gezwungen wird, mit den Russen bzw. den Anhängern von XXXX einerseits und XXXX auf der anderen 
Seite zu kooperieren, so wurde dem Beschwerdeführer dieser Umstand in der Beschwerdeverhandlung 
vorgehalten und antwortete er darauf, dass man ihn hätte zwingen können, aus ihm Informationen herauszuholen 
und wird ein derartiges Vorbringen im Übrigen nach den Erfahrungen des Asylgerichtshofes (insbesondere des 
vorsitzenden Richters, der schon zuvor jahrelang asylrechtliche Berufungen von Tschetschenen bearbeitet hatte) 
häufig erstattet. Der Beschwerdeführer hat bereits am Anfang des Asylverfahrens einen russischen Führerschein 
vorgelegt und im Beschwerdeverfahren Geburtsurkunden seiner Kinder, wobei hinsichtlich der Echtheit der 
Dokumente keine Bedenken obwalten. Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird überdies durch die 
eingeholte Auskunft über die XXXX Brüder und die ihnen vorgeworfene Entführungen und andere 
Menschenrechtsverletzungen gestützt. 
 

Es ist nichts hervorgekommen, dass der Beschwerdeführer wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch 
dargestellt, das Vorbringen (in wesentlichen Teilen) ausgewechselt, unbegründet einsilbig oder verspätet erstattet 
oder das Vorbringen gesteigert hat. Auch kann keineswegs von einer Verweigerung der nötigen Mitwirkung 
gesprochen werden, vielmehr wird der Beschwerdeführer durch einen engagierten, frei gewählten Rechtsanwalt 
vertreten. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Asylgerichtshof das Vorbringen des Beschwerdeführers zu 
seinen Fluchtgründen als glaubwürdig ansieht, wenn auch gewisse Unschärfen bestehen, so überwiegen doch 
jene Momente, die für eine Glaubwürdigkeit der Darstellungen des Beschwerdeführers sprechen. 
 

Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen: 
 

Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
 

Da gegenständlicher Asylantrag am 08.04.2004 gestellt wurde, war er nach der Rechtslage des AsylG 1997 idF 
126/2002 unter Beachtung der Übergangsbestimmungen, woraus sich die gegenständliche Zuständigkeit ergibt, 
zu beurteilen. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht) und 
keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling i.S.d. AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb 
des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
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Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Zunächst ist in Anbetracht der von dem Berufungswerber begangenen Straftaten das Vorliegen eines 
Asylausschlussgrundes zu prüfen: 
 

Im Erkenntnis vom 6.10.1999, Zl 99/01/0288, in welchem der mit §14 AsylG gleich lautende 
Asylausschlusstatbestand des §13 Abs. 2 die anzuwendende Norm war, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: 
 

"Wie sich im Fall Ahmed vor dem EGMR (vgl. dazu EGMR 17. Dezember 1996 Ahmed, 71/1995/577/663) 
gezeigt hatte, war die Konkretisierung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" nach abstrakten 
Deliktstypen nicht dazu geeignet, den Unwert einer Tat im Einzelfall (insbesondere unter Berücksichtigung von 
Erschwernis- und Milderungsgründen) zu erfassen und führte in Einzelfällen aus völkerrechtlicher Sicht zu 
bedenklichen Ergebnissen. Mit der seit 1. Jänner 1998 geltenden Rechtslage wurde von einer Konkretisierung 
des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" überhaupt abgesehen und nur die - aus dem Völkerrecht 
stammenden - Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit" der Republik darstellen 
oder die "wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen dieses 
strafbaren Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft" bedeuten, übernommen (vgl. § 13 Abs. 2 AsylG 1997 
und § 57 Abs. 4 FrG 1997, die wörtlich an Art. 33 Z. 2 GFK anknüpfen). 
 

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr 
bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK 
enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur 
Außerlandesbringung zu beurteilen wären. 
 

Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für 
den Verwaltungsgerichtshof kein Grund, zwischen der Bedeutung dieser Begriffe im AsylG und im FrG 1997 zu 
differenzieren. 
 

Gemäß Art. 33 Z 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ 4 Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht 
werden darf: 
 

Er muss erstens ein besonders schweres Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt worden 
sein, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die 
Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen (vgl. mit 
zahlreichen Hinweisen auf internationale Literatur und Judikatur Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S 
227ff, sowie VwGH v. 6.10.1999, Zl. 99/01/0288)." 
 

Zur nunmehr anzunehmenden Bedeutung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" verwies der 
Verwaltungsgerichtshof in diesem Erkenntnis auf eine im Jahr 1980 vom UNHCR im Zusammenhang mit Art. 1 
Abschnitt F lit. b FlKonv vorgeschlagene Kategorisierung von Straftaten (vgl. näher goodwin-Gill, The Refugee 
In International Law² (1996, Nachdruck 1998) 107 f), auf die Kälin (a.a.O., 228), auch im Zusammenhang mit 
Art. 33 Abs. 2 FlKonv Bezug genommen hatte "typischerweise schwere Verbrechen" seien danach - in einer, wie 
hinzuzufügen ist, teilweise recht ungenauen Übersetzung - "etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, 
Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub" und dergleichen (vgl. Kälin, a.a.O., und 
die - insoweit aber wie in Rz 449 auf Art. 1 Abschnitt F lit. b FlKonv und die Literatur dazu bezogene - 
Formulierung bei Rohrböck, a. a.O., Rz 455). Es müsse sich um Straften handeln, die objektiv besonders 
wichtige Rechtsgüter verletzen. 
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In seinem Erkenntnis vom 03.12.2002, Zahl: 99/01/0449, führt der Verwaltungsgerichtshof illustrativ an, dass in 
Deutschland für die Qualifikation einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines besonders schweren 
Verbrechens das Erfordernis einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren 
normiert wurde und diese Grenze wegen der "vergleichbaren Traditionen in der Strafrechtspflege" auch auf 
Österreich übertragbar sei. 
 

Im Erkenntnis vom 06.10.1999, Zl. 99/01/0288, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: "Es genügt sohin nicht, 
dass ein Asylwerber bzw. ein anerkannter Flüchtling ein abstrakt als schwer einzustufendes Delikt verübt hat. 
Die Tat, bzw. Taten müssen im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders schwer wiegend 
erweisen, wobei Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen 
sind. Nur gemeingefährliche Straftäter dürfen in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden. Besteht für 
das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 13 Abs. 2 AsylG iSd Art. 33 Abs. 2 GFK 
nicht angewendet werden." 
 

Im konkreten Fall ist festzuhalten, dass die von dem Berufungswerber begangenen Straftaten schon von der Art 
des begangenen Delikte, aber auch der verhängten Strafen weit unter der von dem Verwaltungsgerichtshof sehr 
hoch angesetzten Schwelle des Asylausschlussgrundes liegen. 
 

Zunächst ist vorauszuschicken, dass sich der Beschwerdeführer wohl nicht durch aktives Kämpfen, aber durch 
mannigfaltige Unterstützung Rebellen für die tschetschenische Sache engagiert hat. 
 

Der zentrale Punkt seines Fluchtvorbringens ist, dass er sowohl von Anhängern XXXX als auch von Anhängern 
von XXXX verhaftet bzw. entführt bzw. gravierend misshandelt und unter schwersten Drohungen aufgefordert 
wurde, mit diesen zu kooperieren, wobei ihm seine frühere Unterstützungstätigkeit für die tschetschenischen 
Rebellen vorgeworfen wurde. Wenn auch sowohl die bewaffneten Gruppen XXXX als auch XXXX (trotz ihrer 
gemeinsamen Vergangenheit mit den tschetschenischen Rebellen) russlandfreundlich sind, so bestehen doch 
erhebliche Rivalitäten, beide Gruppierungen sind jedoch nach wie vor maßgebliche Machtzentren in 
Tschetschenien. Beiden Gruppierungen werden Entführungen und Misshandlungen, sowie andere 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, was sich mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers deckt. 
 

Der Beschwerdeführer hat eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass er weder mit XXXX noch mit XXXX 
kooperieren wollte und damit eine antirussische politische Gesinnung zum Ausdruck gebracht, insoferne besteht 
zwischen der Weigerung des Beschwerdeführers mit XXXX bzw. XXXX zusammenzuarbeiten (wobei es nach 
den Sachverhaltsfeststellungen zwischen den beiden Gruppen "Überläufer" gegeben hat) ein Zusammenhang zu 
den in der GFK taxativ aufgezählten Verfolgungsgründen, im konkreten Fall der politischen Gesinnung und 
überdies wurde dem Beschwerdeführer seine frühere unterstützende Tätigkeit für die Rebellen, mit der er 
ebenfalls eine russlandfeindliche Gesinnung zum Ausdruck gebracht hat, vorgeworfen. Die Bedrohung durch die 
beiden Gruppen ist angesichts der gegenwärtigen politischen Situation in Tschetschenien nach wie vor aktuell 
und berichtete der Beschwerdeführer auch glaubwürdig, dass er auch nach seiner Ausreise weiterhin (und zwar 
bis ins Jahr 2008) von den in Frage kommenden Gruppen gesucht wurde. Angesichts der bereits erfolgten 
durchaus asylrelevanten Verfolgungshandlungen und der vehementen Drohungen besteht auch kein Zweifel an 
Intensität der dem Beschwerdeführer für den Fall einer Rückkehr nach Tschetschenien drohenden Eingriffe in 
seine zu schützende persönliche Sphäre. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Tschetschenien 
sowohl von der Gruppe um XXXX als auch von Anhängern des XXXX mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Eingriffe von schwerwiegender Intensität drohen würden. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt auch über keine familiären Anknüpfungspunkte in anderen Teilen der Russischen 
Föderation außerhalb Tschetscheniens, außer einer Großmutter in Dagestan, das jedoch angesichts der dortigen 
äußerst prekären Sicherheitssituation jedenfalls für eine inländische Fluchtalternative nicht in Frage kommt 
(siehe auch die obigen Feststellungen). Der Beschwerdeführer hat sich auch außer seinem arbeitsbedingten 
Aufenthalt vor zwanzig Jahren und seinem Militärdienst nicht längere Zeit außerhalb von Tschetschenien 
aufgehalten. Darüber hinaus gibt er durchaus nachvollziehbar an, dass er von den Anhängern XXXX, welche 
notorischerweise mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB zusammenarbeiten, auch außerhalb von 
Tschetschenien gefasst werden könnte. Außer den allgemeinen Gründen, die gegen eine inländische 
Fluchtalternative von Tschetschenen in anderen Teilen der Russischen Föderation sprechen, liegen somit beim 
Beschwerdeführer auch persönliche Gründe gegen die Annahme einer realistischen Möglichkeit einer 
Neuansiedlung in anderen Teilen der Russischen Föderation außerhalb Tschetscheniens vor. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


